
Stundenverrechnungssatz für Handwerksleistungen 

15,00 € Bruttolohn des Mitarbeiters (Geselle) je Stunde = 100 % - Basis und Zuschlags-
grundlage für: 

6,00 € rund 40 % gesetzliche Sozial-
aufwendungen 

• Arbeitgeberanteil zur
- Krankenversicherung
- Rentenversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Insolvenzausfallgeld
- Abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
- Abgabe nach der Arbeitsstättenverordnung

• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
• Berufsgenossenschaft
• Gesetzliche Feiertagsentlohnung:

Neujahr, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Os-
termontag ... (in Bayern 10 – 11 Feiertage)

• Gesetzliche Ausfalltage:
z. B. Wehrübung, Musterung

6,75 € rund 45 % tarifliche Sozialauf-
wendungen 

• Urlaubsentgelt für 20 bis 30 Arbeitstage pro
Jahr

• Urlaubsgeld
• Sonderzahlung:

z. B. 13. Monatsgehalt
• Tarifliche Ausfalltage
• Berufsbildungsumlage

1,50 € rund 10 % sonstige freiwillige 
Sozialaufwendungen  

• Schutzkleidung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Betriebsausflug, Weihnachtsfeier u. a.

17,25 € rund 115 % betriebliche und 
kalkulatorische Gemeinkosten 

• Gehälter für Büromitarbeiter und Arbeitsvorbe-
reitung, Hausmeister, Lager

• Porto, Telefon, Büromaterial
• Heizung, Strom, Gas, Wasser
• Betriebliche Steuern, z. B. Gewerbesteuer
• Betriebliche Versicherungen, Beiträge, Ge-

bühren
• Instandhaltung an Gebäuden und Maschinen
• Kfz-Kosten, Reisekosten
• Betriebliche nicht direkt verrechenbare Zeiten
• Steuer- und Rechtsberatungskosten
• Kapitaldienst/Zinsen für Kredite, die zur Vorfi-

nanzierung von Aufträgen erforderlich sind
• Unternehmerlohn
• Verzinsung des eingesetzten Kapitals
• Kalkulatorische Abschreibung
• Kalkulatorische Miete

0,75 € rund 5 % Zuschlag für Unternehmerrisiko und –gewinn  
47,25 € Netto-Stundenverrechnungssatz je direkt verrechenbare Stunde, der zur Deckung 

der betrieblichen Kosten, zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft und zur Sicherung 
der Existenz des Betriebes sowie der Arbeitplätze notwendig ist. 

8,98 € 19 % gesetzliche Mehrwertsteuer 
56,22 € Brutto-Stundenverrechnungssatz oder Bruttopreis für 1 Stunde Arbeitsleistung 

Diese Darstellung ist, wie oben gesagt, nur beispielhaft und keineswegs allgemeinverbindlich. 
Je nach Betrieb und Branche ist das Kostenaufkommen unterschiedlich. So müssen Baubetrie-
be beispielsweise noch ZVK-Beiträge und Winterbauumlage einkalkulieren. Auch macht es ei-
nen Unterschied, ob ein Betrieb zur Leistungserbringung in große und teure Maschinen inves-
tieren muss oder mit nur wenigen Betriebsmitteln auskommt. 




